
Benutzung und Spielberechtigung  

des Golfplatzes 

 

1. Benutzung 

Der Golfplatz wird sowohl für den allgemeinen Spielbetrieb als auch für Club- und 
Sponsorenturniere genutzt. Dabei gelten für den allgemeinen Spielbetrieb folgende 
Prioritäten für die Benutzung des Platzes: 

1. Einzel-, Nachwuchs- und Firmenmitglieder 

2. Wochenmitglieder und Junioren sowie Gäste von Partnerclubs 

3. Weitere Mitglieder des Golfclubs Erlen (Zweit- und Probemitglieder) 

4. Greenfeespieler (Gäste) 

 

Startzeiten-Reservation 

Startzeiten sind täglich im Voraus zu reservieren. Die Buchung kann über das Internet, 
die PC Caddie App oder telefonisch erfolgen. Alle Reservationen sind persönlich und daher 
nicht übertragbar. Im Falle einer Verhinderung ist eine Stornierung mindestens 2 Stunden 
vor der reservierten Startzeit erforderlich.  

 Mitglieder des Golfclubs Erlen sowie deren Gäste und Gäste der Swiss Premium Golf 
Courses können Startzeiten bis zu 5 Tage im Voraus reservieren. 

 Greenfee Gäste können Startzeiten bis zu 2 Tage im Voraus buchen. 

 

2. Spielberechtigung 

Der Golfplatz kann unter folgenden Voraussetzungen bespielt werden: 

2.1. Clubmitglieder 

Clubmitglieder sind berechtigt, den Golfplatz zu nutzen, sofern sie die statuarischen 
Anforderungen erfüllen und mindestens die Platzreife besitzen. 

Einzel-, Nachwuchs-, Firmen-, Probe- und Zweitmitglieder sowie Junioren und Cadets mit 
Platzreife können den Golfplatz an 7 Tagen die Woche nutzen. 

Cadets und Junioren ohne Platzreife, welche jedoch das Swiss Golf Bronze-, Silber- oder 
Goldabzeichen erfüllt haben, erhalten eine Platzerlaubnis. Sie dürfen ihre vorgegebenen 
Spielbahnen in Begleitung eines erwachsenen Clubmitglieds mit Platzreife bespielen. 

Wochenmitglieder dürfen den Golfplatz gemäss den Statuten des Golfclubs Erlen 
festgelegten Einschränkungen nutzen. An Wochenenden und Feiertagen besteht, mit 
Ausnahme gewährter Turniere, kein Spielrecht. Sofern es die Platzverhältnisse zulassen, 
kann der Clubmanager Wochenmitgliedern auf Anfrage eine Spielbewilligung erteilen. In 
diesem Fall ist die Bezahlung der Greenfee erforderlich. 

  



 

 

 

 

Sistierte Mitglieder können alle Übungsanlagen unentgeltlich nutzen (Driving 
Range,Putting Green, Pitching, Green und Indoor-Anlage). Darüber hinaus haben sie die 
Möglichkeit, den Golfplatz gegen Bezahlung einer Greenfee limitiert zu bespielen. 

Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr dürfen die ganze Golfanlage  
nur in Begleitung eines Erwachsenen betreten.  
 

2.2. Greenfeespieler (Gäste) 

Die Gebühren für Greenfeespieler (Gäste) werden vom Vorstand festgelegt und sind vor 
der Spielrunde im Sekretariat zu bezahlen. 

Clubmitglieder haben die Möglichkeit, Gäste mit Platzreife zum Golfspielen einzuladen. 
Dabei gelten folgende Regelungen: 

 Gäste müssen im selben Flight wie das einladende Mitglied spielen. 
 An Wochenenden und Feiertagen darf ein Mitglied maximal 3 Gäste pro Tag einladen. 

 

3. Übungsanlagen 

Allen Clubmitgliedern und Greenfeespielern (Gäste) stehen alle Übungsanlagen (Driving 
Range, Putting- und Pitching Green) nach Bezahlung der Jahresgebühr bzw. der Greenfee 
jederzeit zur Verfügung. 

 

4. Allgemeine Spielordnung 

Die Regeln und Etiketten des Golfclubs Erlen sind in der gesamten Golfanlage 
einzuhalten. 

Ein Flight besteht aus maximal vier Spielern. Eine schnellere Partie - unabhängig 
davon, ob es sich um einen Einzelspieler, einen Zweier-, Dreier- oder Vierer-
Flight handelt, hat immer Vorrang auf dem Platz. Sobald die Möglichkeit dazu 
besteht, spätestens jedoch, wenn zwischen zwei Flights eine Spielbahn frei ist, muss der 
schnellere Flight durchgelassen werden. 

Ein Abschlag (Tee off) ab Tee 10 oder einem anderen Tee als Tee 1 kann nur nach 
Absprache mit dem Sekretariat gebucht werden. 

Bei Spielunterbrechung nach der Spielbahn 9 verliert der Flight das Platzrecht. 

Jeder Spieler hat sich an die Swissgolf Regel «Pace of Play» (R 5.6) sowie die Ready Golf 
Empfehlungen zu halten. 

 

  



 

 

 

 

5. Platzordnung / Etikette 

5.1. Abschläge 

Zieh- und Elektro-Caddies dürfen nicht auf oder über die Abschläge gezogen werden. 

 

5.2. Fairways 

Alle herausgeschlagenen Rasenstücke (Divots) auf den Fairways sind sofort wieder 
zurückzulegen und festzutreten. 

 

5.3. Bunker 

Bunker sind von der flachen Seite her zu betreten und nach dem Schlag sorgfältig zu 
harken. Die Harke ist immer komplett innerhalb des Bunkers in Spielrichtung zu 
platzieren. 

 

5.4. Greens 

Beschädigungen an der Oberfläche der Greens müssen verhindert werden. Pitchmarken 
müssen sofort ausgebessert werden. Über die Vorgreens, besonders zwischen Bunker 
und Green, dürfen Caddies nicht gezogen werden. Das Betreten bzw. Befahren der 
Greens-Umgebung mit Caddies muss in einem Mindestabstand von 3 Metern, mit Elektro-
Carts in einem Mindestabstand von 5 Metern erfolgen. 

 

5.5. Mobiltelefone 

Das Telefonieren auf dem Platz sowie den Übungsanlagen ist unerwünscht. 

 

5.6. Ranger 

Ranger sind Hilfspersonen, die von der Spielleitung oder dem Sekretariat eingesetzt 
werden können. Sie besitzen keine schiedsrichterähnliche Entscheidungsbefugnis, ihren 
Anweisungen ist jedoch Folge zu leisten. 

 

5.7. Abfälle 

Abfälle, wie Zigarettenkippen, Flaschen und Verpackungsmaterial, usw. sind in die 
aufgestellten Abfallkörbe zu entsorgen. 

 

  



 

 

 

 

5.8. Hunde 

Hunde sind auf dem Golfplatz verboten und im Clubhaus an der Leine zu führen.5.9. 
Elektro-Carts 

Die Nutzung von Elektro-Carts erfolgt auf eigene Gefahr und Risiko. Der Golfclub Erlen 
übernimmt keine Haftung. Schäden an den Fahrzeugen werden dem verantwortlichen 
Lenker in Rechnung gestellt. Das Sekretariat oder die Turnierleitung kann in Absprache 
mit der Platzmannschaft für Turniere sowie den regulären Spielbetrieb ein Teilverbot oder 
Verbot für Elektro-Carts aussprechen. 

 

6. Sicherheit 

Auf die Sicherheit des Platzpersonals, der Spieler sowie aller Zuschauer und Wegbenutzer 
ist jederzeit Rücksicht zu nehmen. 

 

7. Verstoss gegen diese Bestimmungen 

Der Vorstand kann bei Verstössen gegen die erwähnten Bestimmungen Platzsperren 
aussprechen. 

 

Diese Bestimmungen hat der Vorstand am 15. Februar 2025 genehmigt. 

 

gez. Andreas Fischer   gez. Jürg Randegger 

Präsident Golfclub Erlen   Captain Golfclub Erlen 


